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Beklagten und
Beschwardef0hrers,

Beklagten und
Beschwerdefiihrerin,

Kläger und Beschwerdegegner,
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hat der 22. Zivilsenat des Kammergerichts am 16. Oktober 2008 durch den Vorsilzenden

Richter am Kammergericht Ubaczek, die Richterin am Kammergericht Slecher und den

Richteram Kammerger ichtC.  Kuhnke beu ch logt  en:

Aul die sofortige Beschwerde der Beklagten wird dio Kostenentscheidung In

dem arn 29. Juli 2008 verkundeton Urlell der Zlvilksmmer 24 des Landgerichts

Berlin - 24 O 38108 - geändert

Die Koslen des Rechtsstreits hat der Kläger zu tragen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Kläger zu tregen.

Der Gebrihrenttreilwert des Besohwerdeverfahrens beträgt 3.700 €.

Die Reohtsbeschwsrde wird zugelassen.

G r ä n d e

I.

Der Kläger hat von den Beklagten resllichan $chadenarsatz wogen eines Verkehrsunfalls

vom ?. November 2007 begehrt" Die Haftung ist dem Grunde nach unstreitig.

Die ermittelten Reparaturkosten überstiegen den Wieaerbeschaffungswert, jedoch rricht

um mehr als 30 %, Der Kläger ließ das Fahzeug in der Zelt vom 19. bis 30. November

2007 reparieren.

Die Beklagto zu 2., die Haftpflichtverslcherung des Beklagten zu 1., zahlte deshalb zu-

nächst entsprechend lhrem Schreiben vom 22. November 2007 den Wlederboschaffungs-

wert abiUglich Restwert. Sie fiihrte in dem Schreiben femer aus, höhere Reparaturkosten

könnten erst dann ersetzt riyordon, wenn der Geechädigte seln Fahzeug reparieren lasse

und das Fahzeug mindestens 6 Monate ab Unfalldatum weitemutze. Ob dies der Fallsein

worde, könne noch nicht beudrellt werden, weshalb anheimgestellt werde, zu gegebener

Zeit an sie heranzutreten, Bis dahin könne lediglich dor Wiedsrboschaffungsaufwand er'

setzt werden.
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Der Kläger hat dies nicht akzeptieren wollen und am 25. Februar 2008 Klage, dia am 9.
April 2008 zugestellt worden ist, eingereicht, mit der or die Differenz (8.131,17 g zuzüglich

merkantiler Wertminderung (500 €), NuEungsausfall für 12 Tage (516 €) sowie einor Nö-
benkostenpauschale (25 €) und vorgerlchtllchen Koston {603,93 €) geltend gemachl hat.

Die Beklagte zu 2. hal zunächst die Nebenkostenpauschale sowie dle vorgerichtlichen Ko-
sten im April 2008 an den Kläger gezahlt, Nachdem der Kläger mit $chrifteatz vom 5. Juni
2008 Nachweise für die lorlbestehende Nutsung des Fahzeugs vorgelegt hat, hat sie En-
de Juni / Anfang Juli 2008 auch den Differenzbetrag zum Fahrzeugschaden zuzrJglich
Wertminderung gezahlt,

Die Parteien haben den Rechtsslrelt in der Hauptsache insoweit für erledigt arklärt. Der
Kläger hät selnen Nutrungsausfall (516 €) nebst Zinsen sowiö Zinsänsprücha auf den erle-
digten Teil welterverfolgt,.

Das Landgericht hat mit äm 29, Jull2008 vsrkündeten Urtellder Klage wegen der Zingsn,
jedoch nur in gesetzlicher Höho, slattgegeben und wegen dss höhEren änsanepruchs so.
wie des Nutzungsausfalls die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits hd es den
Beklagten nach $$ 91a, 92 Abs. 2 ZPO auferlegt. Der Schadenersatzanspruch würde nlcht
erst nach 6 Monaten, sondern dann fällig, wenn der Geschädigte die Reparaturkosten ge-

zahlt hätte. Der Umstand, dass dieser Anspruch entfallan könnte, wenn der Geschädigte
das Fahzeug nicht mindeslens 3 Monate weiternuEe, seidurch eine Zahlung unter Vorbe-
halt des Nachweises und der Möglichkeit der Rtickforderung zu berücksichtigen.

Gegen das ihnen am 7. Auguet 2008 zugestellte Urteil haben dle Beltlagten am gleichen

Tag sofortige Beschwerde (vom 5. August ?008) eingelegt und dlese am 22. Auguet 2008
sinngemäß dahin begr0ndet, dass eln zunächst fälliger Anspruch nicht im Nachhinein ent-
fallen könne und dem Geschädigten die Darlegungs- und Beweislast für den $chadsn ob-
liage.

Das Landgerichl hat der sofortigen Eeschwerde mit Beschluss vom 25. August 2008 nicht
abgeholfen.

Wegen dor weiteron Einzelheiten wird auf die genannton Beschlüsse des Landgerlchts
verwiesen.
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II.

Die gemäß $$ 91a Abs, 2; 567 ff, ZPO zulässige sofortige Beschwerde ist begründet und

führt mit Rücksicht darauf, dass das Landgericht die Kostenentscheidung im Übrigen nur

auf $ 92 Abs. 2 ZPO gestützt hat und eine Abgrenzbarkeit fehlt, zu einsr Geeamtkortektur

der Kostenentscheidung, wobei - wägen der zuerkannten Zinson sowie der Erledlgung zur

1. Zahlung von 628,93 € - S 92 Abs. 2 ZPO ergänzend anzuwenden isl.

Soweit die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt er-

klärt haben, sind gomäß $ 91a Abs. 1 ZPO dem Kläger die Kosten des Rechtsstrelts unter

Beritcksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessan aufzu-

erlegen, well die Klage erst kun vor dem Eintritt des erledigenden Ereignisses gonügonde

Erfolgsaussicht gehabt hätte und die Beklagten dem durch die (dcn Rechtsstrelt insowelt

erledigende) 2. Zahlung in Höhg von 8.ö31,17 € Rechnung getragen habEn.

1. Durch die Entscheidung des BundesgErichtshofee mit Urteil vorn 22. April2008 - Vl ZR

237ß7 - NJW 2008, 2183 irt zunächsl geklärt, dass dar Geschädigte auch bei durch-

geführter Reparatur und Abrechnung auf Reparaturkostenbasis bei Überschreltung des

Wiederbeschaffungswertes um nicht mehr als 30 o/o, Reparaturkosten im Regeffall nur

verlangen kann ba,v. dae erforderliche Integritätsinteresse nachgewiesen hat, wenn er

das Fahrzeug nach dem Unfall sechs Monate weiternutä. Der abweichende Aneate,

dies gälte nur f0r die Abrecfrnung auf Gutachienbasls, der dan Entscheidungen dos

OLG Calle nrit Beschluse vom 22. Januar 2008 - 5 W 10U07 * NJW 2008, 928 lzu $
9ta ZPÖl sowie des OLG Ntlmberg mit Boschlueo vom 7. August 2007 - 2 W 1109/07 -

DAR 2008, 27 lzu 5 93 ZPO]zu Grunde lag, lässl sich daher nich{ mehr r'öchtfertigen.

2, Das OLG Düsseldorf hat deshalb zu Rocht mit Beschluss vom 3. Aprit 200$ * 1 W 6/08
- r+s 2008, 216 entschieden, dass auch bol Abrochnung auf Reparaturkostenbasis das

Integritätsinleresse erst durch eine sechsmonalige Weiternutzung des Fahzeugos

nachgewiesen ist, der Schädiger erst nach Ablauf der Frist zahlen müsse und die Ko-

sten des in der Hauptsache durch die innerhalb dieser Frist erfolgte Zahlung erledigten

Rechtsstreits den Geschädiglen treffen. lnsoweit wird aber in der Llteratur weilergehend

diskutiert, welche Auswirkungen sich aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes

ftir die Fälligkelt des Anspruchs ergeben würden (vgl, Witschier NJW 2008, 898 [900J;
forner NJW-Spezial 2008, 41, 170, 299, 393 sowie zuletzt Kappus NJW 2008, 2184),

was in der Entscheidung des oLG Düsseldorf nlcht näher erörtsrt worden ist. Ferner ist



vorliegend erst naoh Ablauf der FMonatsfrist gezahlt worden. lnsoweit beurtellt der Se-
nat die Sachlage wie folgt:

a) Die Klage wäre vorliegend nichl schon deshalb unbegründet gewesen, well es an

der Fätligkeit (bzw, richtigerweise den Voraussetrungen) dee Anspruchs gefehlt

hätte, Auch wenn im Ergebnis der Anspruch eine Weiternutzung von 6 Monaten

voraussetzl, handelt es sich dern systematischen Ansatz nach um die verfahrens-

rechtliche Frage dee Nachweises des bestehenden Integritälsinteresses. Es ist zwi-.
schen der materiellen Rechtslage (Bestehen und Fälligkeit) und dsr prozessualen

Verfahrenslage (Nachweisbarkeit) zu unterscheiden, Aus dem Umständ, dass der

Nachweis firr das (frühere) Entstehen eines Anspruchs erst später gelingen kann,

ergibt sich nichts zur materiell-rechtlichen Beurteilung der Fälligkeit und des Grun-

des des Anspruchs. Der Geschädi$e ist mit dem Entstehen der Kosten bereohtigt,

den Schadenersatz zu verlangen. Er vermag seinEn fälligen Anspruch im Prozess

mangels Nachweises vor Ablauf von 6 Monaten jedoch im Regelfall nicht durchzu-

setzen.

b) Letälich kann absr offen bleiben, ob bereits das Föhlen der Fälligkeit (baiu. richti-
gerwelse dEs Grundes) des Anspruchs der Begrtindethelt der Klage entgegen ge-

slanden hätte.
aa) Vorliegend hätte der Nachweis nichl hypolhelisch frtiher gefühß werden kön-
nen, sodass das mögliche Ergebnis einer Bewoisaufnahme bzvr. eines Nachweises
nioht zurtlckbezogen werdan kann. Deshalb muss bei der hier zu treffenden Ko-

slenenlscheidung zu Grunde gelegt werden, dass der bisherige Sach- und Streit-

stand die Annahme der Begrundetheit der Klage bis zum Vorliegen der Nachweise
nicht gerechtfertigt hätte,

bb) Dio nur kuze Zeit bestehendo Erfolgsau$sicht bis zur Erledigung durch Zahlung
rechlfertigt abor nicht dio Kostenlast der Beklagten, wEil im Rahmen der Billigkeit

$ 93 ZPO entsprechend heranzuziehen ist (vgl. Vollkomrner in: Zöller, ZPö, 26.
Aufl., $ 91a Rn. 24 und Rn. ?5). Die Beklagten haben keine Veranlas$ung zur Klage
gegeben, well die Beklagte zu 2" berechtigtenrvoise einE Naohprilfung in Aussicht
gestellt hatte. Insoweit handelt es sich um die notwendige überprüfungszelt bezi.ig-
lich der Nachwelse (vgl. Hartmann in: Baumbach u,a., ZPO, 66. Auft., $ 93 Rn. 53
ff.), weil vor Ablauf von 6 Monaten ein Nachweis des lntegritätsinteresses ersichtlich
ausschied und die Nachweise erst anschließeM geprüft werden können. Die Zah-
lung ist vorliegend l<urzfristig Ende Juni 2008 veranlasst worden, nachdem die
Nachweise - ausweielich der Akte - mit Schriftsatz vom 5. Juni 2008 frühestens am
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18, Juni 2008 (Absendungsvermerk vom 17. Juni 2008) den Beklagten vorlagen,

und beim Kläger zwei Wochen nach dem Vorliegen der Nactrweise am 3, Juli 2008

eingegangon. Eine Rechtfertigung lür eine Klageerhebung bot sich demgemäß

auch späler nicht mehr.

cc) Die Kostenverteilung entspricht auch lm Übrlgen billlgem Ermessen, Entgegen

der Auffassung des Landgerichts isl es einem Schuldner nicht zumutbar, einen

nichl nachgewiesenen Schaden zu einem Zeitpunkt zu erstalten, zu dem sin Pro-

zess für den Anspruchsteller erslchtlich erfolglos bleiben muss und noch nicht

nachgewiesen werden kann, ob eln Anspruch in diesem Umfang {iberhaupt besteht.

Die Ansicht des Landgerichts liefe - bei unberechtigten Ansprüchen - auf eine

zwangsweise Verpfliohtung des Schädigers zur {für den Geschädigten unberech-

ligten) Kreditgewährung hinaus. Es ist aber nicht plausibel begründbar. dass dem

Geschädigten eine unberechtigte Eigenvorfinaruierung nicht zumutbar sain soll,

während dem Schädiger eine unberechtigte Fremdvorfinanzi€rung zugemutet wird.

Die dem wohl zu Grunde lisgende Annahme, der Geschädigts würde einen Vorti-

nanzierungsschaden andernfells nicht erstattet orhalten, lailt der Senät zudem nicht
(s.a)).

3, Die Kostonentscheidung beruht auf $ 91 ZPO.

4. Der Wert des Beschwerdegegenstandes vuar nach-dsn Kosten erster lnstanz zu bemes-

sen.

5. Die Rechtsbeschwerde war mil Rücksicht auf die zumindest in der Literatur bestehen-

den Unklarheiten zur Frage der Fälligkeit des'Anspruchs bzw. zu den Auswirkungen auf

die Kostenanttchaidung nach $S 91ä, 93 ZPO zuzulaEsön, um elne einheitlich€ R6cht-

sprechung zu dieser Rechtsftage, die in der Praxis der Versicherungen häufiger auftritt,

zu sichern.

Ubaczek

Ausgb{ertigt
t l
10,+

Vierkom
Juslizangestellte
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Slecher G. Kuhnke

L\t


